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Antrag 
auf Registrierung / Zulassung nach Artikel 9 / 10 VO (EG) Nr. 183/2005 (FuttermittelhygieneVO) 
für Futtermittelunternehmer, deren Tätigkeit über die Futtermittelprimärproduktion hinausgeht 
 
Nach der FuttermittelhygieneVO unterliegen alle Betriebe, die als Futtermittelunternehmen tätig sind, einer Registrierungs- 
bzw. Zulassungspflicht. Eine unentgeltliche Abgabe von Futtermitteln befreit nicht von dieser Pflicht. 
Link zur Verordnung (EG) Nr. 183/2005: (PDF-Datei). 

 ► Zutreffendes bitte ankreuzen  bzw. ausfüllen; 
Mehrfachnennungen sind möglich. ◄

 
1. Angaben zum Betrieb und Tätigkeiten nach Artikel 11 FuttermittelhygieneVO 

a) Name und Anschrift des Unternehmens und der Betriebsstätte 
 

Name, Vorname / Firmenbezeichnung des Unternehmens  Namen der verantwortlichen Person 
  
 

Anschrift (ggf. Ortsteil): Straße, Hausnummer  PLZ, Ort 
  
 

Telefon  Telefax  E-Mail 
    
 

Name, Vorname / Firmenbezeichnung der Betriebsstätte 
 
 

Adresse der Betriebsstätte (ggf. Ortsteil): Straße, Hausnummer  PLZ, Ort 
  
 

b) Vorhandene Betriebskennnummern 
 

 Angabe der Nummer (sofern vorhanden)
 Anerkennungs- bzw. Registrierungskennnummer nach § 31 b) Futtermittelverordnung  

 

 Angabe der Nummer (sofern vorhanden)
 InVeKos-Nr./HIT-Datenbank-Nr.  

 

 keine Nummer vorhanden 
 

c) Hauptbranche 
 

Futtermittel: 
 Einzelfuttermittel  Mischfuttermittel  Vormischungen  Zusatzstoffe 

 

Lebensmittel: 
 Mühle  Brauerei  Molkerei  Bäckerei   

 

Sonstige: 
 Chemische Industrie  Pharmazie  Baustoffe   

 

d) Zertifizierungen/Qualitätsmanagement/sonstige Merkmale 
 

 QS  ISO 9001/2001  GMP/GMP +  HACCP 

 Öko-Verband  Sonstige:    keine Zertifizierung 
 

e) Vertriebsorganisation 
 

 Händler ohne Lagerhaltung (nur Streckengeschäft) 
 

 Region (Umkreis < 50 km)  Bayern  Deutschland  Europa  weltweit 

 56
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2005/l_035/l_03520050208de00010022.pdf
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f) Tätigkeiten als Futtermittelunternehmer 
 

 Hersteller  Inverkehrbringer / Händler 

 Lagerbetrieb  Spedition 
 (Lagerung von Futtermitteln ausschließlich im Auftrag Dritter)  (Transporte ausschließlich im Auftrag Dritter) 
 

 Fahrbare Mahl- und Mischanlage  Tierarztpraxis/Tierheilpraxis 
 Bitte amtliches Kennzeichen angeben:   (mit Nutztierfutterhandel einschließlich Pferdefuttermittel) 
 

    Sonstiges  
 

Für folgende Tätigkeiten ist ein zusätzlicher, formloser Antrag erforderlich: 
 

 (was wird von wo importiert?) 
 Importeur aus Nicht-EU-Staaten  

 

 Trocknung unter direkter Einwirkung der Verbrennungsgase von 

  Grünfutter, Lebensmitteln oder Lebensmittelresten  anderen Futtermitteln 
 

 (was wird dekontaminiert und wie?) 
 Dekontaminationsbetrieb  

 

2. Antrag auf Zulassung für das Herstellen 1) (H) und / oder Inverkehrbringen 2) (I) folgender Futtermittel: 
 

Art. des 
Futtermittels  Beschreibung/Beispiele  Bitte Futtermittel unter Angabe der 

Jahresmenge [ca. t/Jahr] benennen  H 1)  I 2) 
 

Einzelfuttermittel nach Artikel 10 Nr. 1a) 
 

 alle Proteinerzeugnisse aus Mikroorga-
nismen, ausgenommen auf Nährsub-
straten tierischer oder pflanzlicher Her-
kunft gezüchteter Hefen 

   

        

Zulassungsbedürf-
tige Einzelfutter- 
mittel nach Anlage 
1 FMV bzw. unter 
die Richtlinie 
82/471/EWG fal-
lende Erzeugnisse 

 alle Nebenerzeugnisse aus der 
Herstellung von Aminosäuren 

   

 

Zusatzstoffe nach Art. 10 Nr. 1 a) 
 

 alle Vitamine, Provitamine und andere 
chemisch definierte Stoffe mit ähnlicher 
Wirkung 

   

        

 alle Verbindungen von Spurenelementen    
        

 alle Aminosäuren, deren Salze und 
Analoge 

   

        

Ernährungs- 
physiologische 
Zusatzstoffe 

 Harnstoff und seine Derivate    
         

 alle Kokzidiostatika/Histomonostatika    
        

 alle Verdaulichkeitsförderer    
        

 alle Darmflorastabilisatoren    
        

 alle Stoffe, die die Umwelt günstig 
beeinflussen 

   

        

Zootechnische  
Zusatzstoffe 

 sonstige zootechnische Zusatzstoffe  
(z. B. Wachstumsförderer) 

   

         

Technologische 
Zusatzstoffe 

 alle Antioxidationsmittel, für die ein 
Höchstgehalt festgesetzt worden ist 

   

     
 

   

Sensorische  
Zusatzstoffe 

 alle Carotinoide/alle Xanthophylle    
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Art. des 
Futtermittels  Beschreibung  Bitte Futtermittel unter Angabe der 

Jahresmenge [ca. t/Jahr] benennen  H 1)  I 2) 
 

Vormischungen nach Artikel 10 Nr. 1b) 
 

 alle Wachstumsförderer    
        

Mit Zootechnischen 
Zusatzstoffen  alle Kokzidiostatika/Histomonostatika    
         

 Vitamin A, Vitamin D    
        

Mit Ernährungs-
physiologischen 
Zusatzstoffen  Kupfer, Selen  

 ― 

 

Mischfuttermittel nach Art. 10 Nr. 1c) (Futtermittel bitte unter Nummer 4 angeben) 
 

mit Kokzidiostatika, Histomonostatika oder Wachstumsförderer    
 

3. Antrag auf Registrierung für das Herstellen 1) (H) und / oder Inverkehrbringen 2) (I) folgender Futtermittel:

Art. des  
Futtermittels  Beschreibung/Beispiele  Bitte Futtermittel unter Angabe der 

Jahresmenge [ca. t/Jahr] benennen  H 1)  I 2) 

Einzelfuttermittel 
 

    
       

Nicht zulassungs-
bedürftige Einzel- 
futtermittel  

z.B. Soja-/Rapsextraktionsschrot, 
Biertreber, Weizenkleie, Gerste,  
Altbrot, Molkepulver    

 

Zusatzstoffe 
 

 Bindemittel    
        

 Konservierungsstoffe    
        

    
       

Technologische  
Zusatzstoffe 

 
andere (mit Ausnahme der unter Nr. 2. 
genannten Zusatzstoffe)    

     
 

   

 Aromastoffe    
        

    
       

Sensorische  
Zusatzstoffe 

 
andere (mit Ausnahme der unter Nr. 2. 
genannten Zusatzstoffe)    

 

Vormischungen 
 

Ohne Wachstumsförderer, Kokzidiostatika/Histomono- 
statika, Vitamin A, Vitamin D, Kupfer, Selen 

   

 

Mischfuttermittel (Futtermittel bitte unter Nummer 4 angeben) 
 

mit Kokzidiostatika, Histomonostatika oder Wachstumsförderer  ―  
         

ohne Kokzidiostatika, Histomonostatika oder Wachstumsförderer    
 

4. Mischfuttermittel für folgende Tierarten 

Nutztiere ca. t/Jahr H 1) I 2) Heimtiere ca. t/Jahr H 1)

Rinder / Schafe / Ziegen    Hunde   
Schweine    Katzen   
Geflügel    Vögel   
Pferde    Nager   
Fische    Zierfische   
Sonstige Nutztiere    Sonstige Heimtiere   
 
1) Herstellen: Neben dem Herstellen zählt hierzu auch das Zubereiten, Bearbeiten, Verarbeiten und Mischen. 
2) Inverkehrbringen: Das Bereithalten von Futtermitteln für Verkaufszwecke einschließlich des Anbietens zum Verkauf oder jeder anderen 

Form der Weitergabe, gleichgültig, ob unentgeltlich oder nicht, sowie den Verkauf, den Vertrieb oder andere Formen der Weitergabe selbst; 
ferner zählt hierzu auch das Wiegen, Messen, Ab- und Umfüllen, Verpacken, Kühlen, Lagern, Aufbewahren und Befördern. 
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Hinweis: 
 
Der Antrag muss vollständig ausgefüllt und unterschrieben per Post oder Fax (Fax-Nr. 089/2176-2021) an die Re-
gierung von Oberbayern, SG 56, Futtermittelüberwachung Bayern, 80534 München übersandt werden.  
 
Die Zulassung ist kostenpflichtig, die Registrierung erfolgt kostenlos. 
 
Der Betrieb ist verpflichtet, der Regierung von Oberbayern, SG 56, alle wichtigen Veränderungen bei seinen Tätig-
keiten, sowie eine etwaige Schließung einzelner Betriebsstandorte oder das Unternehmens zu melden. 

 

Ort, Datum  Unterschrift 
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